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Gericht 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 

Entscheidungsdatum 

22.02.2024 

Geschäftszahl 

LVwG-AV-2834/001-2023 

Rechtssatz 

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ kommt nach dem klaren Wortlaut des § 10 
Abs 1 IntG, auf den § 45 Abs 1 NAG verweist, nicht in Betracht, wenn das Modul 2 der 
Integrationsvereinbarung erst im Zuge des Verfahrens über einen solchen Antrag erfüllt wird (vgl. Peyerl 
in Abermann/Czech/Kind/Peyerl, NAG2, § 10 IntG Rz 1). 
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